
 

Mitzeichnungen 
Bürgermeister: 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

Erster Beigeordneter: 

 

 

 

Datum:  

_____________ 

Stadtkämmerer: 

 

 

 

Datum:  

_____________ 

Beigeordneter 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

 

Stadtbaurat: 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

Rechtsamt: 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

 

 
Zahl der erforderlichen Protokollauszüge: _____________________ 

 

Stadt Gladbeck Gladbeck, 22.08.2013 

 Vorlage Nr. 13/0354 

Federf. Stadtamt: Ingenieuramt 

Vorlage für den Berichterstatter Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

Stadtplanungs- und Bauausschuss Stadtbaurat Harter Entscheidung 12.09.2013  

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Einziehung einer Teilfläche (ca. 175 m2 ) der Kirchstraße 

 
Begründung: 

 

Gemäß § 7 Absatz 2 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen 

(StrWG NRW)  soll die Straßenbaubehörde die Einziehung einer Straße bzw. von Teilflächen 

einer Straße verfügen, wenn sie keine Verkehrsbedeutung mehr hat oder überwiegende 

Gründe des öffentlichen Wohles für ihre Beseitigung vorliegen. 

 

Für die o. g. Teilfläche der Kirchstraße besteht kein öffentliches  Verkehrsbedürfnis mehr, 

da der Verkehr über die verbleibende Fläche ohne Einschränkungen abgewickelt werden 

kann . Die einzuziehende Fläche soll für den Neubau eines Hauses für eine Wohngruppe 

von Menschen mit Behinderungen genutzt werden. 

 

Bevor die Einziehungsverfügung erlassen werden kann, ist gemäß § 7  Absatz 4 StrWG 

NRW die Absicht der Einziehung von der Gemeinde drei Monate vorher ortsüblich bekannt 

zu machen,  um Gelegenheit zu Einwendungen zu geben. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine x 

  

folgende  

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 
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Beschlussentwurf: 

 

Die in der Anlage schraffiert dargestellte Teilfläche der Kirchstraße soll eingezogen werden. 

 

Die Verwaltung wird beauftragt, die Absicht der Einziehung gemäß § / Absatz 4 StrWG 

NRW im Amtsblatt der Stadt Gladbeck bekannt zu machen. 

 

 

 Der Bürgermeister 

I.A. 

 

 

 

        Stadbaurat Harter 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

¤  _________________-Ausschusses 

¤  Rates 

¤  Haupt- und Finanzausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


